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Einspruch fristgemäß einlegen
 Presseinformation

Wer Einspruch gegen seinen Einkommensteuerbescheid einlegen will, sollte wissen, dass dieser innerhalb eines Monats beim Finanzamt eingegangen sein muss. Darauf macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) mit Hinweis auf einen aktuellen Beschluss des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 11.08.2008 aufmerksam. In diesem Fall war ein Rechtsmittel erst nach Ablauf der Frist zugegangen und in der Konsequenz als unbegründet abgelehnt worden. 

Die meisten Steuerzahler haben die Einkommensteuererklärung für 2007 längst beim Finanzamt abgegeben und bereits einen Bescheid erhalten. Dieser sollte nicht achtlos weggelegt werden, sondern geprüft und bei Fehlern oder nicht berücksichtigten Kosten Einspruch eingelegt werden. Dieser muss jedoch innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheides beim zuständigen Finanzamt eingehen. Die Monatsfrist beginnt mit dem tatsächlichen Empfang, spätestens am dritten Tag nach Ausstellung. Diese Zugangsvermutung bestätigte der aktuelle BFH - Beschluss.

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger behauptet, dass er das Schreiben der Finanzbehörde erst sechs Tage später erhalten hätte. Außerdem wäre das private Postunternehmen unzuverlässig. Diese Behauptung konnte jedoch nicht hinterlegt werden und dem Eingangsstempel auf dem Behördenschreiben wurde nur wenig Beweiskraft zuerkannt. Das Gericht lehnte daher das Rechtsmittel als unbegründet ab.

Wer Einspruch einlegen will, sollte daher nicht bis auf den letzten Tag warten, rät der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). Wird die Frist durch persönliche Umstände, wie eine plötzliche Krankheit nicht eingehalten, kann auf Antrag eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei der Finanzbehörde gestellt werden. Auch eine vorübergehende Abwesenheit bis maximal sechs Wochen zum Beispiel wegen Urlaub oder Dienstreise ist in der Regel unschädlich. Wird jedoch eine Reise von mehreren Monaten geplant, empfiehlt der Verband eine Vertrauensperson mit der Leerung des eigenen Briefkastens zu betrauen um so Kenntnis von wichtigen Schreiben zu erhalten. Eine Fristversäumnis wegen Arbeitsüberlastung, Vergesslichkeit, Computerabstürzen oder ähnlichem wird nicht akzeptiert. 

Wer die Hilfe eines steuerlichen Vertreters in Anspruch nimmt, muss sich um diese Fristen nicht kümmern. Beratung und Hilfe wird Arbeitnehmern, Rentnern und Arbeitslosen im Rahmen einer Mitgliedschaft in den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine geboten. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes sind im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de .zu finden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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